
 

Adresse 
Kreis Ostholstein 
Fachdienst Bauordnung 
Lübecker Str. 41 
23701 Eutin 

 

Kontakt 
Telefon: +49 4521 788-0 
Telefax: +49 4521 788-597 
E.-Mai: bauamt@kreis-oh.de 
Internet: www.kreis-oh.de 

 

Öffnungszeiten 
Mi. 13.30 – 16.00 Uhr 
Fr.   8.00 – 12.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
  

 

Bankverbindung 
Sparkasse Holstein 
IBAN: DE 77 2135 2240 0000 0074 01 
BIC: NOLADE21HOL 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Manhagen: 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Manhagen für das Gebiet in 

Manhagen, nördlich von Manhagen, südlich von Kabelhorst, östlich der Autobahn 

und westlich der Verbindungsstraße 

Ihr Schreiben vom 13.02.2023 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der Planung wurden nachstehende Fachbehörden des Kreises beteiligt: 
 

 Bauleitplanung 
 Boden,- Grundwasser- und Gewässerschutz 
 Abfall 
 Naturschutz 
 Bauordnung einschließlich Brandschutz  

 

 
Nachfolgend aufgeführte Fachdienste bitten um Berücksichtigung ihrer Belange: 
 
Naturschutz 
 
Nach den Grundsätzen zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbe-
reich ist eine gemeindeübergreifende Abstimmung erforderlich, die lt. dem vorliegenden Stand-
ortkonzept noch aussteht. Unter Berücksichtigung der Eingriffsminimierung ist bei der Abstim-
mung zu prüfen, ob ein gemeinsames Konzept auf den Flächen entlang der Autobahn verfolgt 
werden kann. 
 
Landschaftsplan 
 
Die Gemeinde Manhagen verfügt bisher über keinen Landschaftsplan. Aufgrund der großflächi-
gen Planung von Photovoltaikanlagen wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 11 Abs 2 BNatSchG Landschaftspläne aufzustellen sind, sobald und soweit dies im Hinblick 
auf Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist, 
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insbesondere weil wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum ein-
getreten, vorgesehen oder zu erwarten sind. 
 
Artenschutz 
 
Die Erstellung eines artenschutzfachlichen Gutachtens mit insbesondere Untersuchungen zur 
Avifauna wird für erforderlich gehalten. Aufgrund der Größe der überplanten Fläche ist auch der 
vorhandene Wildwechsel zu überprüfen und zu klären, ob zusätzliche Grünschneisen als Wild-
korridore erforderlich sind. 
 
Den vorliegenden Aussagen zum Artenschutz kann fachlich nicht gefolgt werden. Es werden 
u.a. Aussagen zur Eignung der Flächen für Offenlandbrüter getroffen, die durch Kartierungen in 
anderen Planungen schon widerlegt wurden. Das Vorhandensein von Straßen und eine inten-
sive landwirtschaftliche Bewirtschaftung schließt das Vorkommen von z.B. Feldlerchen nicht 
aus. 
 
Ohne eine Kartierung mit Negativnachweis ist im worst-case-Szenario von einer Eignung der 
großflächigen Flächen auszugehen. Durch die Überstellung der Agrarflächen mit Solarmodulen 
ist ein dauerhafter Lebensraumverlust bzw. eine Entwertung potenzieller Brutflächen durch das 
artspezifische Meideverhalten zu erwarten, der vorgezogenen zu kompensieren ist, da andern-
falls die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammen-
hang nicht erhalten bleibt. 
 

Ein dauerhaftes Vorkommen von Amphibien innerhalb der Vorhabenfläche ist lt. Begründung 
eher als gering einzuschätzen. Unklar ist auf welcher Grundlage diese Aussage getroffen wurde, 
da in dem Plangeltungsbereich mehrere Kleingewässer vorkommen, die in den Planunterlagen 
nicht bewertet wurden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen und Ver-
meidungsmaßnahmen verbindliche Voraussetzungen für die Beurteilung der Verbotstatbe-
stände sind und deren Wirksamkeit ist die Grundlage für die Zulässigkeit eines Bauleitplans 
bzw. eines Vorhabens. Das Artenschutzrecht als Spezialvorschrift und daraus resultierende 
Maßnahmen unterliegen nicht der bauleitplanerischen Abwägung, sondern sind zwingend zu 
berücksichtigen, auch wenn erst bei der tatsächlichen Handlung ggf. Verbotstatbestände ein-
treten würden. 
 
Bei der Feldlerche ist dieser Fall insofern besonders, da bei einem dauerhaften Lebensraum-
verlust ohne artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen die Planung erhebliche Mängel auf-
weisen würde und ein Vollzug der Planung ohne eine artenschutzrechtliche Ausnahmegeneh-
migung bzw. Befreiung nicht möglich wäre. 
 

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 
 
Der Reduzierung der Kompensationsanforderung wird in der vorliegenden Form nicht zuge-
stimmt. 
 
Photovoltaikanlagen können bei Beachtung naturschutzfachlicher Kriterien und entsprechender 
Gestaltung zur Erhöhung der Biodiversität beitragen. Als Maßnahmen zur Erhöhung der Arten-
vielfalt werden die Anlage von Lesestein- oder Totholzhaufen sowie der Erhalt von gesetzlich 
geschützten Biotopen beschrieben. Der Erhalt gesetzlich geschützter Biotope ist gesetzlich ge-
regelt und kann hier nicht angerechnet werden. Zur Anlage von Lesestein- oder Totholzhaufen 
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wurden keine verbindlichen Festsetzungen getroffen. Die Maßnahmen müssen Teil eines nach-
vollziehbaren Konzeptes sein und in der Planung verbindlich festgesetzt werden. 
 
Vorgesehen ist die Anpflanzung von Hecken, die in einer Breite von 4,00 m mit einem Aus-
gleichsfaktor von 1:1,5 angerechnet werden. In diesem Zusammenhang ist in der Planung deut-
lich darzustellen, dass es sich um natürliche Feldhecken handelt, die keinem regelmäßigen 
Formschnitt unterliegen. 
Die Breite der Hecke ist in der Planung (Text und Karte) deutlich darzustellen. 
 
In der Begründung ist angegeben, dass die Flächen unterhalb der PV Module auch als Gras- 
und Krautflur entwickelt werden, bei der Entwicklung dieser Flächen jedoch nicht zwingend Re-
giosaatgut genutzt werden muss. Lt Erlass soll zur Vermeidung von Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 13 BNatSchG und zur Reduzierung der Kompensationserfordernisse auch die An-
saat von standortorttypischer Pflanzen-mischungen aus regionaler Herkunft erfolgen. 

Allgemeines 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass je eine Durchschrift dieses Schreibens an das Ministerium 

für Inneres, ländliche Räume und Integration, Abteilung Landesplanung und ländliche 
Räume sowie an die Abteilung Bauen und Wohnen (Städtebau und Ortsplanung, Städte-
baurecht) gelangt. 

2. Um Übersendung des Abwägungsergebnisses wird gebeten, wenn möglich per E-Mail an 
bauleitplanung@kreis-oh.de. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Gez. Schütt 
 
Diese Stel lungnahme ist  maschinel l  ers tel l t  und deshalb ohne Unterschri f t  gül t ig.  
D i e  D a t e i  k a nn  i m  „ p d f -  F o rm a t “  a l s  B e l e g e xem p l a r  a us g ed r uck t  w e r de n .  
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Mitteilung per E-Mail an: 
 
Landesplanung@im.landsh.de 
 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
des Landes Schleswig-Holstein 
Abteilung IV 6 / Landesplanung und ländliche Räume 
Regionalentwicklung und Regionalplanung 
Düsternbrooker Weg 92 
24105 Kiel 
 
Bauleitplanung@im.landsh.de 
 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
des Landes Schleswig-Holstein 
Abteilung IV 5 / Bauen und Wohnen 
Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht 
Düsternbrooker Weg 92 
24105 Kiel 

 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
Im Auftrag 
gez. Schütt 
 
 
 

 

 
 
 


